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Auf der Grundlage von § 21a des Energiewirtschaftsgesetzes wird zum 
1. Januar 2008 mit der Ablösung der derzeitigen kostenbasierten Entgelt-
regulierung durch die Anreizregulierung ein fundamentaler Wechsel der 
Regulierungssysteme erfolgen. Erklärtes Ziel der Bundesnetzagentur ist 
es, eine „wettbewerbsanaloge Situation“ zwischen „effizienten Netzbe-
treibern“ herzustellen. Die Umsetzung soll in Form der so genannten 
Revenue-Cap-Regulierung vorgenommen werden, in der die Netznut-
zungsentgelte durch die Vorgabe maximal zulässiger Umsatzerlöse suk-
zessive von den tatsächlichen individuellen Kosten der Unternehmen 
entkoppelt und Effizienzunterschiede zwischen den Unternehmen durch 
eine Angleichung aller Netzbetreiber an das Effizienzniveau des „Best-
Practice“-Unternehmens abgebaut werden. Im folgenden werden wir 
ausgewählte Punkte des vorgeschlagenen Konzepts erläutern.

Ausgehend von der Höhe der tatsäch-
lichen Kosten zu Beginn der Regulie-
rungsperiode folgen die Erlösober-
grenzen einem Reduktionspfad, der 
umso steiler verläuft, je schlechter 
das durch die Behörde unter Anwen-
dung verschiedener Analysemodelle 
errechnete Effizienzniveau des jeweili-
gen Netzbetreibers ausfällt. Die Kapi-
talkosten sollen innerhalb von sechs 
bis acht Jahren an das Niveau des 
Branchenprimus angeglichen werden. 
Darüber hinaus müssen alle Unter-
nehmen ihre Erlöse zusätzlich um 
einen jährlichen Produktivitätssteige-
rungsfaktor reduzieren. 

Die geplanten Umsetzungsschrit-
te der Revenue-Cap-Regulierung 
sind im Bericht zur Einführung der 
Anreizregulierung dokumentiert, den 
die Bundesnetzagentur am 30. Juni 
2006 veröffentlicht hat und auf des-
sen Grundlage bis Ende dieses Jah-
res eine entsprechende Rechtsverord-
nung vom Bundestag und Bundesrat 
verabschiedet werden soll.

Die unternehmensindividuellen 
Kosten bilden die Grundlage für die 
Berechnung der Erlösobergrenze. Sie 
werden vor Beginn der Regulierungs-

periode auf der Basis des letzten 
abgeschlossenen Geschäftsjahres 
erfasst und einem Genehmigungsver-
fahren durch die Bundesnetzagentur 
und die jeweils zuständigen Landes-
regulierungsbehörden unterzogen. 

Den Maßstab für die Kostenkal-
kulation bilden auch weiterhin der 
§23a des Energiewirtschaftsgeset-
zes sowie die Vorschriften der beiden 
Netzentgeltverordnungen für Strom 
und Gas. Allerdings behält sich die 
Behörde im Bericht initiale Absenkun-
gen von „extrem überhöhten“ Kos-
ten vor, die auch dann vorgenom-
men werden können, wenn die von 
den Entgeltverordnungen vorgegebe-
ne Kalkulationsmethodik korrekt ein-
gehalten worden ist1.

Annuitäten

Begrüßenswert erscheint, dass die 
Bundesnetzagentur Anstrengungen 
unternimmt, um zu vermeiden, dass 
Kapitalkostenunterschiede, die auf 
unterschiedliche Altersstrukturen der 
einzelnen Netze und auf unterschied-
liche Aktivierungsgrundsätze der am 
Benchmark beteiligten Unternehmen 

zurückzuführen sind, die Effizienzer-
gebnisse verzerren. Dazu führt sie so 
genannte Standardkosten als Kor-
rekturwerte ein. Mit ihnen soll verhin-
dert werden, dass Netzbetreiber,
 deren Anlagen den Investitionszy-

klus bereits überschritten haben,
 die Erweiterungs- und Erneue-

rungsmaßnahmen in der Vergan-
genheit in verstärktem Maße als 
Aufwand behandelt und nicht 
aktiviert haben,

mit besonders niedrigen Kapitalkos-
ten in den Effizienzvergleich einflie-
ßen und Netzbetreiber, die turnusmä-
ßig reinvestieren und ihre Anlagen in 
hohem Umfang aktivieren, benachtei-
ligt werden. Zudem soll mit Hilfe der 
Standardkosten vermieden werden, 
dass die Anreizregulierung Inves-
titionshemmnisse und damit einen 
zunehmenden Substanzverlust der 
Betriebsmittel zur Folge hat.

Vor diesem Hintergrund ist zunächst 
die Einführung eines „technisch-
wirtschaftlichen Anlagenregisters“ 
geplant, in dem alle physisch vorhan-
denen Anlagen abgebildet werden 
sollen. Das Register beinhaltet somit 
auch diejenigen Betriebsmittel, die 
bereits abgeschrieben oder nicht akti-
viert worden sind und den im folgen-
den konstante Annuitäten zugewie-
sen werden. Dazu werden die Investi-
tionen (= Anschaffungsherstellkosten) 
unter Ansatz eines standardisierten 
Mischzinssatzes so auf die unterstell-
te Lebensdauer verteilt, dass jedes 
Jahr eine Zahlung in gleicher Höhe 
anfällt. Zur Berücksichtigung von 
Inflationseffekten werden die Zahlun-
gen im Anschluss daran indiziert. 

Diese, als Standardkosten bezeich-
neten Zahlungen ersetzen die 
Abschreibungen und Zinsen. Unab-
hängig vom tatsächlichen Alter der 
Anlagen wird bei ihrer Ermittlung  
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1 vgl. Absatz (733) des Berichts zur Anreizregulierung.
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rechnerisch unterstellt, dass der Netz-
betreiber regelmäßig nach Ablauf der 
Lebensdauer reinvestiert. Dies hat 
zur Folge, dass Unternehmen, die in 
ausreichendem Umfang Substanz-
erhaltungsmaßnahmen durchführen, 
nicht systematisch benachteiligt wer-
den, denn Kosten entstehen auf jeden 
Fall. Unterlässt der Netzbetreiber die 
erforderlichen Ersatzinvestitionen, wird 
er mit Standardkosten belastet. Führt 
er Ersatzmaßnahmen durch, werden 
die Annuitäten auf Basis des tatsächli-
chen Investitionsvolumens neu berech-
net (vgl. Absatz 210 des Berichts). Kri-
tisch an dem vorgeschlagenen Kon-
zept ist der enorme administrative 
Aufwand, der vor allem mit der Erstel-
lung eines „technisch-wirtschaftlichen 
Anlagenregisters“ verbunden ist. Nicht 
nur in kleineren Betrieben sind die GI-
Systeme weitgehend von der Buchhal-
tungssoftware entkoppelt, so dass die 
Erstellung und Pflege der Daten in ver-
mehrtem Umfang Kapazitäten in den 
Unternehmen binden und in erhebli-
chem Umfang zusätzliche Kosten ver-
ursachen wird.

Regulierungsformel

Anhand einer so genannten Regu-
lierungsformel wird im Bericht zur 
Anreizregulierung ein Rechenalgorith-
mus zur Bestimmung des Reduktions-
pfads für die Erlösobergrenze aufge-
stellt. Die mit Hilfe der Formel ermit-
telte Erlösobergrenze umfasst den 
Betrag, der innerhalb des jeweiligen 
Betrachtungsjahres maximal durch 
Netzentgelte und sonstige Erträge ver-
dient werden darf. Kurzfristige men-
genbedingte Abweichungen zwischen 
zulässigen und tatsächlich erzielten 
Erlösen werden auf ein Regulierungs-
konto verbucht, das spätestens im 
Folgejahr ausgeglichen werden muss.

Die oben beschriebenen kalkulato-
rischen Kosten der Unternehmen wer-
den von der Behörde in drei Gruppen 
unterteilt. Je nach Gruppe werden sie 

mit unterschiedlichen Reduktions- 
und Erweiterungsfaktoren versehen 
und tragen auf diese Weise voll oder 
teilweise zur Bestimmung der Erlös-
obergrenze bei. 

Dauerhaft nicht 
beeinflussbare Kosten

Die dauerhaft nicht beeinflussbaren 
Kosten können von den Netzbetrei-
bern weder durch Effizienzverbesse-
rungsmaßnahmen noch durch Verän-
derung der strukturellen Rahmenbe-
dingungen verändert werden. Berech-
tigterweise erhöhen sie daher in vol-
lem Umfang (ohne Ansatz von Reduk-
tionsfaktoren) die Erlösobergrenze. 

Gegenstand viel geäußerter Kri-
tik ist hingegen die Zusammenset-
zung der Kostenanteile. Insbesondere 
die aus Altinvestitionen resultieren-
den Abschreibungen, deren Gesamt-
höhe durch vergangene Investitions-
entscheidungen determiniert ist und 
von den Unternehmen weder kurzfris-
tig noch dauerhaft beeinflusst werden 
kann, bleiben in der Aufstellung der 
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos-
ten unberücksichtigt. 

Im kapitalintensiven Geschäft der 
Netzbetreiberbranche wirkt sich dieses 
retrospektive Anreizsystem für Investi-
tionen vergangener Zeiträume (ange-
sichts der langen Lebensdauer von 

Anlagen der Energiewirtschaft sind dies 
z.T. mehr als 55 Jahre) auf einen erheb-
lichen Teil der Gesamtkosten aus. 

Vorübergehend 
nicht beeinflussbare Kosten

Auf den nach Abzug der oben 
beschriebenen dauerhaft nicht beein-
flussbaren Kosten verbleibenden Kos-
tenblock werden von der Bundesnet-
zagentur drei unterschiedliche Effizi-
enzmessverfahren angewandt. Im 
einzelnen sind dies die:
 Stochastic Frontier Analysis (SFA) 

als parametrische Methode;
 Data Envelopment Analysis (DEA) 

als nichtparametrische Methode; 
 Referenz- und Modellnetzanalyse 

als analytische Kostenmodelle.

Mit Hilfe der Modellrechnungen wird 
ein Teil dieses Kostenblocks durch 
vorab definierte Kostentreiber begrün-
det. Diese auf exogene, vom Netz-
betreiber nicht steuerbare strukturel-
le Rahmenbedingungen zurückzu-
führenden Kosten sind die vermeint-
lich effizienten Kosten des betrachte-
ten Unternehmens. In der Begriffswelt 
des Berichts werden sie als „vor-
übergehend nicht beeinflussbare Kos-
ten“ bezeichnet. Die Ermittlung erfolgt 
durch einen Kostenvergleich mit dem 
„Best-practice“-Unternehmen, wobei 
der Anteil der Kostenabweichung, der 
auf unterschiedliche Strukturmerkma-
le bzw. Output-Paramter zurückzu-
führen ist, objektiviert wird. Die vor-
übergehend beeinflussbaren Kos-
ten setzen sich somit zusammen aus 
den Kosten des Referenzunterneh-
mens zzgl. der darüber hinaus gehen-
den zusätzlichen Kosten, sofern diese 
durch äußere Einflüsse erklärt sind. 

In der Regulierungsformel erfolgt 
die Berechnung durch Multiplikation 
der Gesamtkosten im Basisjahr2 mit 
den in Prozent angegebenen indivi-
duellen Effizienzwerten des jeweiligen 
Netzbetreibers3.  

2 Abzgl. der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten.
3 Die im Bericht enthaltene Formel weist einen Höchstwert für die vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten aus 
(Absatz 352). Eine zusätzliche Verlagerung der Kostenaufteilung von den vorübergehend beeinflussbarer Kosten zu den 
beeinflussbaren Kosten (s. u.) ist rechnerisch möglich. Dies hätte eine zusätzliche Reduktion der Erlösobergrenzen zur 
Folge. Im Bericht bleibt offen, in welchen Fällen eine solche zusätzliche Verlagerungen erfolgen sollen.
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Von den unterschiedlichen Effizienz-
werten aus drei Messverfahren fließt 
das jeweils beste Ergebnis zuguns-
ten der Netzbetreiber in die Berech-
nung ein.

Die vorübergehend nicht beeinfluss-
baren Kosten werden zu Beginn der 
Regulierungsperiode auf der Basis 
der Kosten des letzten abgeschlos-
senen Geschäftsjahres für mehre-
re Jahre festgesetzt. Sie sind keinen 
individuellen Effizienzsteigerungsvor-
gaben, wohl aber einer allgemeinen 
Produktivitätssteigerungsrate unter-
worfen. 

Der Entwicklung der Kosten durch 
Netzerweiterungen und Inflationsef-
fekte sowie der sukzessiven Redu-
zierung der aus den Kosten abgeleite-
ten Erlösobergrenzen durch Produkti-
vitätsvorgaben während der Regulie-
rungsperiode soll durch drei Faktoren 
Rechnung getragen werden:

1. Inflation 
 Zur Berücksichtigung eines Aus-

gleichs der allgemeinen Geld-
entwertung und des gesamtwirt-
schaftlichen Produktivitätsfort-
schritts wird der durch das Statis-
tische Bundesamt erhobene Ver-
braucherpreisindex herangezo-
gen.

2. Genereller sektoraler 
Produktivitätsfortschritt 

 Dieser Faktor beschreibt die Dif-
ferenz zwischen dem Produkti-
vitätsfortschritt der Gesamtwirt-
schaft zu dem der Energienetz-
branche. Die Bundesnetzagen-
tur vermutet, dass der Sektor 
der Netzbetreiber einen zusätz-
lichen Produktivitätsfortschritt 
erzielen kann, der über den 
der Gesamtwirtschaft hinaus-
geht. Sie begründet diese Über-
legung damit, dass die beste-
hende „nicht-regulierte“ Mono-
polmarktsituation zukünftig nicht 
mehr fortbesteht und durch eine 
simulierte Wettbewerbssituation 
ersetzt wird. 

 Dabei lässt die Behörde außer 
Acht, dass insbesondere privati-
sierte Energieversorger zur Erfül-
lung der Renditeerwartungen ihrer 

Investoren bereits seit gerau-
mer Zeit unter Kostendruck wirt-
schaften und zu einer rationalen 
Betriebsführung verpflichtet sind. 
Letztendlich kann nur eine anhand 
plausibler Daten quantifizierte Pro-
gnose eindeutig belegen, ob der 
Produktivitätsfortschritt der Netz-
betreiber größer oder kleiner ist 
als der der Gesamtwirtschaft.

 Der sektorale Produktivitätsfort-
schritt wird rechnerisch ermit-
telt durch den Vergleich der Fak-
torproduktivität der Energiewirt-
schaft und der Gesamtwirtschaft 
sowie dem Verhältnis der damit 
korrespondierenden Input-Prei-
se. In der Entwurfsfassung des 
Berichts zur Anreizregulierung 
ist ein Prozentsatz i.H.v. 2,54% 
angesetzt worden. 

 Die diesem Prognosewert zugrun-
de liegende Datenbasis ist unvoll-
ständig und die angewandte 
Berechnung weist methodische 
Fehler auf. In der abschließen-
den Fassung des Berichts wurde 
der Wert aufgrund massiver Kritik 
revidiert. Unter Verweis auf inter-
nationale Erfahrungen empfiehlt 
die Bundesnetzagentur nunmehr 
einen Prozentsatz zwischen 1,5% 
und 2%. 

 Berechnungen des BET zeigen, 
dass auch deutlich niedrigere 
Ansätze für den sektoralen Pro-
duktivitätsfortschritt gerechtfertigt 
sein können. Es bleibt abzuwar-
ten, welche Basis für die Ermitt-
lung des Wertes herangezogen 
wird und zu welchem Ergebnis die 
Bundesregierung im Rahmen der 
Festsetzung der Anreizregulie-
rungsverordnung gelangt.

3. Erweiterung 
 Zusätzliche Kosten, die wäh-

rend der Regulierungsperio-
de durch Strukturveränderungen 
(z.B. Erschließung neuer Versor-
gungsgebiete) entstehen, sind in 
den Kosten des Basisjahres nicht 
berücksichtigt. Um dieser Proble-
matik Rechnung zu tragen, hat 
die Bundesnetzagentur einen so 
genannten Erweiterungsfaktor 
vorgesehen, der aus gewichteten 

Einzelfaktoren je Netzebene gebil-
det wird. Im Einzelnen sind dies 
für die jeweiligen Spannungsebe-
nen von Stromnetzen bzw. für die 
Gesamtheit von Gasnetzen die 
prozentuale Änderung der ver-
sorgten Fläche und der versorg-
ten Anschlusspunkte (jeweils mit 
50% gewichtet). Für die einzel-
nen Umspannebenen bzw. die 
Gesamtheit aller Regelanlagen 
wird die prozentuale Änderung der 
Lasthöhe angesetzt. Die Einzel-
faktoren werden mit dem Kosten-
anteil der jeweiligen Ebene an den 
Gesamtkosten gewichtet.

Beeinflussbare Kosten

Die aus diesem Teil der Gesamt-
kosten abgeleitete Erlösobergrenze 
wird über einen Zeitraum von sechs 
bis acht Jahren auf Null abgesenkt. 
Die beeinflussbaren Kosten umfas-
sen neben den Kosten, die tatsäch-
lich durch ineffiziente Betriebsfüh-
rung verursacht werden, insbeson-
dere auch diejenigen Kosten, die im 
Rahmen der Effizienzmessung nicht 
methodisch durch definierte Kosten-
treiber erklärt werden können. Dieser 
Anteil ist nicht zwingend auf eine inef-
fiziente Betriebsführung zurückzufüh-
ren. Je besser die Kostentreiber die 
Versorgungsaufgabe beschreiben, 
desto genauer können die ineffizien-
ten Kosten abgegrenzt werden. 
 
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Die festgesetzten Erlösobergrenzen 
hängen somit in starkem Maße von 
der Wahl der Methoden, der darin 
verwendeten In- und Outputgrößen 
sowie ihrer Parametrierung ab. 

Rechnerisch ergeben sich die 
beeinflussbaren Kosten aus dem Pro-
dukt der Gesamtkosten im Basisjahr4 
und den gemessenen prozentualen 
Ineffizienzwerten des jeweiligen Netz-
betreibers5 6. Innerhalb der beein-
flussbaren Kosten werden Betriebs-
kosten (OPEX7) und Kapitalkosten 
(CAPEX8) separat betrachtet. Die 
Absenkung des OPEX-Anteils erfolgt 
über einen Zeitraum von drei Jahren, 
die des CAPEX-Anteils über sechs bis 
acht Jahre. 

Die Unterscheidung von OPEX- und 
CAPEX-Ineffizienzen setzt eine diffe-
renzierte Erhebung der Ineffizienz-
werte voraus. Der in der Regulierungs-
formel zur Angleichung der individuel-
len Effizienzen enthaltene Reduktions-
faktor sinkt jedes Jahr ab, bis er den 
Wert Null erreicht hat. Die Effizienzvor-
gabe wird zunächst rechnerisch ermit-
telt und im Anschluss daran von der 
Bundesnetzagentur „unter Berück-
sichtigung der in Verwaltungs- und 
Beschlusskammerverfahren vorge-
brachten, höchst individuellen wesent-
lichen Besonderheiten und ihrer Über-
prüfung durch die Regulierungsbehör-
de als Effizienzvorgabe festgelegt“.

Offene Fragen

Das vorgeschlagene Benchmark-Kon-
zept der Netzagentur wirft noch einige 
Fragen auf und gibt in mehreren Punk-
ten Anlass zu Kritik, die nachfolgend 
schlagwortartig diskutiert wird:

Die Zeitspannen für die Absen-
kung der beeinflussbaren Kosten 
sind zu kurz. Dies betrifft insbeson-
dere die Kapitalkosten, die erst nach 
Beendigung der Abschreibungsdauer 
überhaupt beeinflussbar sind. Hinzu 
kommt, dass Restrukturierungsmaß-
nahmen an Anlagen und die Erneu-

erung von Netzkonzepten eine mit-
tel- bis langfristige Realisierungspha-
se in Anspruch nehmen und innerhalb 
eines Zeitraums von sechs bis acht 
Jahren keine merklichen Kapitalkos-
tenreduzierungen zu erwarten sind.

Die im Bericht beschriebene Aus-
wahl und Parametrierung der Kos-
tentreiber ist offensichtlich mit dem 
Ziel einer Ergebniskonvergenz der 
drei unterschiedlichen methodischen 
Ansätze vorgenommen worden. Diese 
sollte jedoch das Ergebnis einer sach-
gerechten Effizienzmessung und nicht 
die Voraussetzung für deren Parame-
trierung sein.

Die Netzagentur sieht ein integrier-
tes Modell vor, in dem alle Verteilnetz-
betreiber gemeinsam untersucht wer-
den. Diese Vorgehensweise führt ins-
besondere bei Anwendung der Data-
Envelopment-Analysis (DEA) zu einer 
systematischen Benachteiligung 
kleiner und mittelständischer EVU. 

Weiterhin werden in den Bench-
mark-Modellen ausschließlich abso-
lute Größen verwendet. Dies führt zu 
einem hohen Bestimmtheitsmaß, das 
die Modellgüte, die es beschreiben 
soll, nicht mehr widerspiegelt. 

Im Auftrag der Bundesnetzagen-
tur hat Consentec für die Kennzahl 
„Absatzdichte“ attestiert, dass in opti-
mierten Netzen höhere Kosten aus 
zunehmender Absatzdichte resultie-
ren. Mit dem Absatz ist zudem die Last 
hochkorrellierend. Die Untersuchungs-
ergebnisse werden insbesondere im 
DEA-Modell jedoch falsch umgesetzt: 
Da die „Fläche“ als absoluter Output-
Parameter enthalten ist, erhält derjeni-
ge Netzbetreiber einen besseren Effizi-
enzwert, der bei gleichen Kostenwer-
ten über die höhere Fläche verfügt. 
Dies steht aber im Widerspruch zu der 
o.g. Kostenfunktionalität.

Die fehlende Berücksichtigung von 
Tiefbauparametern kann vor allem 
für kleine Unternehmen schwerwie-
gende Nachteile zur Folge haben: Die 
Bodenverhältnisse, Grabenoberflä-

chen und Regelungen zur Kostenan-
tragung bei Tiefbauarbeiten sind von 
Gemeinde zu Gemeinde stark unter-
schiedlich und haben gleichzeitig 
erhebliche Auswirkungen auf die Kos-
ten des Netzbaus. Bei kleinen Unter-
nehmen fehlt die Durchmischung 
unterschiedlicher Gebiete, weshalb 
ungünstige Strukturen in einem klei-
nen Gebiet erheblich auf die Gesamt-
kosten durchschlagen. 

Die Netzkosten hängen direkt vom 
Volumen und der Dimensionierung der 
Betriebsmittel ab. Vor diesem Hinter-
grund ist es ein äußerst schwieriges 
Unterfangen, die Kosten ausschließ-
lich auf rein exogene Kostentreiber 
zurückzuführen. Nach Abwägung des 
Risikos einer Fehlsteuerung durch fal-
sche oder unangemessene Kosten-
treiberwahl erscheint es sinnvoller, die 
Versorgungsaufgabe durch das beste-
hende Mengengerüst der Anlagen zu 
beschreiben und den Umstand, dass 
Leitungslängen, Stationszahl und 
-dimensionierung in kleinen Bandbrei-
ten unter den gegebenen technischen 
Restriktionen teilweise beeinflusst 
werden können, in Kauf zu nehmen.

Fazit

Die Einführung der Anreizregulierung 
führt zu einer grundlegenden Neuge-
staltung der Entgeltregulierung. Ange-
sichts der anspruchsvollen und kom-
plexen Aufgabe, innerhalb weniger 
Monate ein Anreizregulierungssys-
tem zu entwickeln, ist die Arbeit der 
Bundesnetzagentur zunächst einmal 
anzuerkennen. Es zeigt sich allerdings 
auch, dass der Bericht zur Anreizregu-
lierung in vielen Punkten noch nicht 
abgeschlossen ist und weiterhin Fra-
gen aufwirft. Vor diesem Hintergrund 
bleibt zu hoffen, dass im Zuge der Ver-
abschiedung einer Rechtsverordnung 
weitere Diskussionen ermöglicht und 
die erforderlichen Korrekturen unter 
aktiver Einbeziehung der Branchen-
teilnehmer vorgenommen werden.  

4 Abzgl. der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten.
5 Die im Bericht enthaltene Formel weist einen Mindestwert aus (s.o.).
6 Dabei gilt: Effizienzwert + Ineffizienzwert = 1
7 Operational Expenditure
8 Capital Expenditure
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